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Schriftliche Anfragebeantwortung gem. § 66 GeoLT

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

liebe Bettina!

Anbei übermittle ich Dir die schriftliche Anfragebeantwortung gem. § 66 GeoLT

betreffend "Abgelehnte Asylwerber in der Grundversorgung", Einl. Zahl 2592/1, zur

gefälligen Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung.

Mit freundlichen Grüßen
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Anfragebeantwortung

Betreff: EZ 2592/1 "Abgelehnte Asylwerber in der Grundversorgung"

Die Schriftliche Anfi-age vom 25. 07.2018, Einl.Zahl 2592/1, darf ich wie folgt beantworten:

l. Wie hoch waren die finanzieUen Mittel in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
imd 2018, die an rechtskräftig abgelehnte Asylwerber ausgeschüttet wurden,
aufgeschlüsselt auf die emzeüien Verwaltungsjahre?

2. Um wie viele Fälle handelte es sich jeweüs m den einzelnen Verwaltungs jähren?

Die Fragen l. und 2. dürfen gemeinsam beantwortet werden:

Da die Leistungsverrechnung in diesem Bereich über eine Finanzposition erfolgt, ist eine
Detailauswertung der Mittel nach der gewünschten Kategorie nicht möglich.
Aufgrund einer bundesinitiierten Umstellung der Gmndversorgungsdatenbank ist eine
Auswertung der Fälle erst ab dem Aufzeichnungsjahr 2015 möglich, diese erfolgen
stichtagsbezogen:

03.08.2015
01.08.2016
01.08.2017
01. 08.2018

rechtskräfti ab dehnte As Iwerber

354
358
323
228

3. Wie hoch waren die finanzieUen Mittel in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
und 2018, die an subsidiär Schutzberechtigte ausgeschüttet wurden, aufgeschlüsselt
auf die einzelnen Verwaltungs jähre?

4. Um wie viele Fälle handelte es sich jeweüs in den einzelnen Verwaltungsjahren?

Die Fragen 3. und 4. dürfen gemeinsam beantwortet werden:

Da die Leistungsverrechnung in diesem Bereich über eine Finanzposition erfolgt, ist eine
Detailauswertung der Mittel nach der gewünschten Kategorie nicht möglich.

Die Aufenthaltsberechtigung ist im AsylG geregelt und somit Bundeskompetenz. Diese
wird fiiir ein Jahr erteilt und bei weiterem Vorliegen der Voraussetzungen, auf Antrag der
Person, vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl fiir jeweils 2 weitere Jahre verlängert.



Aufgrund einer bundesinitiierten Umstellung der Grundversorgungsdatenbank ist eine
Auswertung der Fälle erst ab dem Aufzeichnungsjahr 2015 möglich, diese erfolgen
stichtagsbezogen:

03.08.2015
01.08.2016
01.08.2017
01.08.2018

subsidiär Schutzberechti e

121
148
453
584

5. Wie hoch waren die finanzieUen Mittel in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
und 2018, die an Personen ausgeschüttet wurden, die "einen Sachverhalt verwirklicht
hatten, der einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG 2005) darstellen kann",
aufgeschlüsselt auf die einzeüien Verwaltungs jähre?

6. Um wie viele Fälle handelte es sich jeweüs m den einzehien Verwaltungs Jahren?

7. In wie vielen Fällen wurden die Leistungen aus der Grundversorgung eingestellt?

8. Wie hoch waren die fmanzieUen Mittel in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
und 2018, die an Personen ausgeschüttet wurden, die wegen "einer gerichtlich
strafbaren Handlung verurteilt worden sind, die einen Grund des Verlustes des

Aufenthaltsrechts gemäß § 13 AsyIG 2005 darstellen kann", aufgeschlüsselt auf die
einzelnen Verwaltungs jähre?

9. Um wie viele Fälle handelte es sich jeweils in den einzehien Verwaltungsjahren?

10. In wie vielen Fällen wurden die Leistungen aus der Grundversorgung eingestellt?

11. Wie hoch waren die fmaiizieUen Mittel in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
und 2018, die an Personen ausgeschüttet wurden, die "die Aufrechterhaltung der
Ordnung in einer organisierten Unterkunft durch grobe Verstöße gegen die
Hausordnung (§ 10 Abs. 2) fortgesetzt und nachhaltig gefährdeten", aufgeschlüsselt
auf die einzelnen Verwaltungs jähre?

12. Um wie viele Fälle handelte es sich jeweils m den emzelnen Verwaltungsjahren?

13. In wie vielen Fällen wurden die Leistungen aus der Grundversorgung eingestellt?
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14. Wie hoch waren die fmanzieUen Mittel in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
und 2018, die an Personen ausgeschüttet wurden, die "den Anzeige-, Mitwirkungs-
oder Rückerstattungspflichten nach diesem Gesetz oder den Mitwü-kungspflichten
un asyl- oder fremdenrechtlichen Verfahren nicht nachkamen, nachdem sie auf die

Folgen des Verhaltens nachweislich aufmerksam gemacht wurden", aufgeschlüsselt
auf die einzelnen Verwaltungsjahre?

15. Um wie viele Fälle handelte es sich jeweüs in den einzelnen Verwaltungs jähren?

16. In wie vielen Fällen wurden die Leistungen aus der Grundversorgung eingestellt?

17. Wie hoch waren die fmanzieUen Mittel in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
und 2018, die an Personen ausgeschüttet wurden, die "eine erteilte Auflage,
Bedmgung oder Anordnung nicht befolgten, nachdem sie auf die Folgen des
Verhaltens nachweislich aufmerfcsam gemacht wurden", aufgeschlüsselt auf die
emzeüien Venvaltungs jähre?

18. Um wie viele Fälle handelte es sich jeweüs in den einzelnen Verwaltungsjahren?

19. In wie vielen Fällen wurden die Leistungen aus der Grundversorgung eingestellt?

20. Wie hoch waren die finanzieUen Mittel in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
und 2018, die an Personen ausgeschüttet wurden, die "gewährte Geldleistungen
wiederholt zweckwidrig verwendeten", aufgeschlüsselt auf die einzelnen
Verwaltungsj ahre?

21. Um wie viele Fälle handelte es sich jeweüs in den einzeüien Verwaltungsjahren?

22. In wie vielen Fällen wurden die Leistungen aus der Grundversorgung eingestellt?

Die Fragen 5. bis 22. dürfen gemeinsam beantwortet werden:

Da die Leistungsverrechnung in diesem Bereich über eine Finanzposition erfolgt, ist eine
Detailauswertung der Mittel nach der gewünschten Kategorie nicht möglich. Die
Grundversorgungsdatenbank, welche auf der Artikel l 5a B-VG Vereinbarung beruht, sieht
die im AsylG 2005 genannten Kategorien nicht explizit vor. Eine stichtagsbezogene
Auswertung in der Kategorie "eingestelltes Verfahren" ist möglich, wobei nicht
dokumentiert wird, auf welcher rechtlichen Gnmdlage das Verfahren eingestellt wurde.
Aufgrund einer bundesinitiierten Umstellung der Gmndversorgungsdatenbank ist eine
Auswertung der Fälle erst ab dem Aufzeichnungsjahr 2015 möglich:

03.08.2015
01.08.2016
01.08.2017
01.08.2018

ein esteUtes Verfahren

14
80
10

3
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23. Wie viele Personen wurden aufgrund von in den Fragen 5 bis 22 genannten
Tatbeständen aus der Grundversorgung vollkommen ausgeschlossen, aufgeschlüsselt
auf die einzelnen Verwaltungs jähre 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018?

24. Wohin wurden diese verbracht bzw. weitervermittelt?

Die Fragen 23. und 24. dürfen gemeinsam beantwortet werden:

Die Gnmdversorgungsdatenbank sieht die Kategorie "Entlassung" vor. Wie bereits
ausgeführt ist eine Auswertung nach Gründen nicht vorgesehen.

25. Gibt es Vorgaben seitens Dires Ressorts, wie - angesichts der in § 7 StGVG
angeführten "Kann((-Bestimmung - streng oder nachsichtig die jeweüs zuständigen
Behörden bei der Leistungsaberkennung vorgehen sollen?

26. Wenn ja, welche?

27. Wenn nein, wie gehen die zuständigen Behörden vor beziehungsweise gibt es hier
emen für alle Mitarbeiter einheitlichen Handlungsrahmen?

28. Wenn ja, wie sieht dieser konkret aus?

Die Fragen 25. bis 28. dürfen gemeinsam beantwortet werden:

Die unter § 7 StGVG (l) angeführten Punkte werden streng gehandhabt und führen zur
Verweigerung, Einstellung und Einschränkung von Leistungen. Wobei bei dem Vollzug
des § 7 StGVG besonders auch die Absätze (3) und (5) zu beachten sind, wonach nach (3)
eine Verweigerung, Einstellung imd Einschränkung von Leistungen verhältnismäßig zu
sein hat. Auch ist aufschutzbedürftige Fremde besondere Rücksicht zu nehmen. Nach § 7
StGVG (5) dürfen sämtliche gesetzten Maßnahmen auch eine medizinische Notversorgung
der Fremden nicht gefährden.

Die Umsetzung als "Kann"-Bestimmung kommt ausschließlich wie im §7 StGVG
gefordert unter Rücksichtnahme auf die Sihiation besonders schutzbedürftiger Fremder zu
tragen.

29. Wie viele Asylwerber, Asylberechtigte, subsidiär Schuteberechtigte, unbegleitete
mmder jährige Fremde (UMF) sowie Flüchtlinge mit erhöhtem Betreuungsbedarf
befinden sich aktuell m der Steiermark in der Grundversorgung, aufgeschlüsselt auf
die emzelnen Kategorien?

Stichtag 30.8.2018:
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As Iwerber

davon unbe leitete minde 'ährige Fremde (UMF)
davon Flüchtlin e mit erhöhtem Beti-euun sbedarf

As Iberechti e

davon unbegleitete minde 'ahn e Fremde UMF
davon Flüchtlinge mit erhöhtem Betreuun sbedarf

subsidiär Schutzberechti e

davon unbegleitete mind "ähri e Fremde (UMF
davon Flüchtlinge mit erhöhtem Betreuungsbedarf

4319
151
60

322
4

l

617
76
17

30. Nach welchen Nationalitäten und Geschlechtern teilen sich die in der Steiermark

grundversorgten Asylwerber auf?

Stichtag 30.8.2018:

NationaUtät

Afghanistan
A ten

Algerien
Angola
Armenien

Aserbaidschan

Athio ien

Bau ladesch

Belams (Weißmssland)
Benin

China

Cöte d'Ivoire Elfenbeinküste

Eritrea

Gambia

Georgien
Ghana

Guinea

Indien

Irak
Iran, Islamische Re ublik
Jemen

Kasachstan

Kirgisistan
Kongo, Demokratische Re ublik
Kosovo

Libanon

Libyen

männlich

1730
11
l

l

43
18
7

12
4

5

2

l

2

10
26
l

4

l

477
182

4

3

l

3

13
3

weiblich

670
9

39
17

5

3

l

l

2

26

277
56
l

6

4

2

8
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Mali

Marokko

Moldawien (Re ublik Moldau
Mongolei
M anmar

N ai
Nigeria
Pakistan

Philip inen
Ruanda

Russische Föderation

Sene ai

Sierra Leone

Somalia

Sri Lanka

staatenlos

Sudan

Südsudan

Syrien, Arabische R ublik
Tadschikistan

Thailand
Türkei
Ukraine

unbekannt

Usbekistan

Venezuela

Vietnam

3

2

17
2

3

44
36

l

109
l

2

65
4

10
7

2

25
3

l

11
19
5

3

l

l

2

2

17

2

15
2

l

132

24

3

2

22
2

3

17
2

l

31. Wie viele UMF werden aktuell m der Steiermark grundversorgt, aufgeschlüsselt nach
Geschlecht und Herkunftsland, jeweils unter Angabe der Gesamtzahl?

Stichtag 30. 8.2018:

Nationalität

Afghanistan

Bangladesch
Cöte d'Ivoire Elfenbeinküste)
Eriti-ea

Gambia

Guinea

Indien

Irak

männüch

184
l

l

l

2

l

l

5

weibUch

3

3
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L-an, Islamische Re ublik

Libyen
Mongolei
Ni eria

Pakistan

Somalia

staatenlos

Sudan

S 'en, Arabische R ublik

l

l

l

3

l

10
l

l

4

l

3

2

32. Wie viele minderjährige Asylwerber sowie minderjährige Asylberechtigte (ohne
UMF) werden aktuell in der Steiermark grundversorgt, aufgeschlüsselt nach
Geschlecht und Herkunftsland, jeweüs unter Angabe der Gesamtzahl?

Stichtag 30. 8.2018:

Herkunftsland

Af anistan

Ag ten
Annenien

Aserbaidschan

Belarus CWeißmssland)
Benin

Eritrea

Gambia

.Georgien
Irak
Iran, Islamische Re ublik

Kasachstan

Kirgisistan
Kosovo

Libanon

Moldawien (R ublik Moldau)

Mongolei
Ne ai
Ni eria

Pakistan

Russische Föderation

Somalia

staatenlos

Sudan

S 'en, Arabische Re ublik

männlich

408
4

20
10

l

l

11

152

16
3

l

2

7

6

l

8

2

56
4

3

l

22

weiblich

357
4

14
9

l

2

l

11
135
13
2

2

l

6

l

5

3

59
3

l

16

7/8



Tadschikistan

Thailand

Türkei

Ukraine

unbekannt

Vietnam

2

l

5

9

3

l

r/YÄ

Mag.a Doris Kampus
Landesrätin
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